
Teilnehmerliste gem. SARS-CoV-2-EindmaßnV  

Liebe Vereinsmitglieder,

seit dem 18.05.2020 dürfen nun in eingeschränkter Form wieder Sportangebote stattfinden. Hieran dürfen laut der „Sechsten Verordnung zur Änderung der 

SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung“ maximal 8 Personen inkl. Übungsleitern teilnehmen. Für die Teilnehmer ist hiernach verpflichtend, eine

Anwesenheitsliste zu führen. Neben dem Mindestabstand von 1,5 m gilt es noch einige weitere Regeln einzuhalten, der Übungsleiter wird hierüber zu Beginn des

Trainings informieren. Wir bitten alle dabei zu helfen, den Sportbetrieb den geltenden Regeln entsprechend sattfinden zu lassen und wünschen dabei viel Spaß.

Im Sinne der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes Neu müssen wir außerdem darauf hinweisen, dass wir verpflichtet sind, diese Listen mindestens

4 Wochen ab dem Veranstaltungszeitpunkt in der Geschäftsstelle zu verwahren und auf Verlangen vollständig an das zuständige Gesundheitsamt herauszureichen.

Aus vereinsorganisatorischen Gründen kann es zu einer geringfügig längeren Verwahrung der Daten kommen. Die Daten werden ausschließlich für Zwecke im Sinne

der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin verwendet und darüber hinaus nicht an Dritte abgegeben. Unsere vollständigen Datenschutzinformationen

finden Sie unter anderem auf unserer Internetseite unter www.tsv-rudow.de.

Abteilung: verantwortlicher Übungsleiter:  

Sportanlage: Anschrift verantwortlicher Übungsleiter:

Trainingsdatum: Telefon verantwortlicher Übungsleiter:

Trainingsuhrzeit:

Mannschaft/Gruppe:

Nr. Nachname Vorname Anschrift PLZ Ort Telefonnr.
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2

3

4

5

6

7

Datum Unterschrift verantwortlicher Übungsleiter des Trainings
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